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Gemeindeversammlung 

 

 

Die Gemeindeversammlung hat am 12. Dezember 2022 folgende Geschäfte behandelt: 

 

Politische Gemeinde 

1. Genehmigung des Budgets 2023 der Politischen Gemeinde / Festsetzung des 

Steuerfusses 2023 der Politischen Gemeinde auf 119 % 

Genehmigt gemäss Antrag 

 

2. Genehmigung des Verkaufs der beiden Baugrundstücke Kat. Nr. 12084 und 13509 

an der Brunnbühlstrasse, Dürnten an die Gemeinde Dürnten, zum Preis von  

CHF 2’370480.00 

Genehmigt gemäss Antrag 

 

3. Genehmigung der Klimaverordnung Rüti 

Genehmigt gemäss Antrag 

 

4. Anfrage von Martin Pestalozzi vom 22. November 2022 bzgl. Gestaltungsplan 

Bandwies Nord 

Antwort wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Gemeindewebsite publiziert 

und an die nächste GV vom 12. Juni 2023 traktandiert. 

 

Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat 
Hinwil, Untere Bahnhofstrasse 25a, 8340 Hinwil, 
 
- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung 

innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 
19 b Abs. 2 lit. c sowie § 21 a und § 22 Abs. 1 VRG) 

- und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. 
a und d i.V.m. § 19 b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG).  

 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-
tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die 
unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur er-
hoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist. 
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